
 

 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft, Hamburg 
 

Wertpapierkenn-Nr. 676 650 
ISIN DE 000 6766 504 

 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

 
Donnerstag, dem 30. März 2006, um 10:00 Uhr, 

 
im CCH-Congress Center Hamburg, Saal 1, Marseiller Straße 2 (Nähe Dammtorbahnhof) in 

20355 Hamburg stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

des Unternehmens ein. 
 
 

TAGESORDNUNG 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2004/2005 (01. Oktober 2004 - 30. 
September 2005), der Lageberichte für die Norddeutsche Affinerie 
Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2004/2005 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 
2004/2005 in Höhe von € 37.154.319,00 eine Dividende von € 1,00 je Stückaktie, das 
sind insgesamt € 37.154.319,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von €  
95.115.056,64 an die Aktionäre auszuschütten. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2004/2005 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2004/2005 Entlastung zu erteilen. 

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2004/2005 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2004/2005 Entlastung zu erteilen. 
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5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005/2006 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und  Frankfurt/Main, zum 
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der 
Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2005/2006 zu 
wählen. 
 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (§ 71 Abs. 
1 Nr. 8 AktG) 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die in der Hauptversammlung vom  

31. März 2005 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aufzuheben und 
folgende neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu beschließen: 

 
a) Die Gesellschaft wird bis zum 29. September 2007 ermächtigt, eigene Aktien bis 

zu zehn von Hundert des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder 
ihr nach § 71 d f. AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser 
Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des derzeitigen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Erwerb darf über die Börse oder 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Im 
Falle des Erwerbs über die Börse darf der Kaufpreis (ohne Nebenkosten) den 
Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf 
Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Erwerb um nicht mehr als 
10 % über- bzw. um nicht mehr als 50 % unterschreiten. Bei einem öffentlichen 
Kaufangebot darf er den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft 
gleicher Gattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor 
Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 20 % über- bzw. um nicht mehr 
als 50 % unterschreiten. Der Erwerb zum Zweck des Handels mit eigenen Aktien 
ist ausgeschlossen. 

 
b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine 

Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse 
oder mittels Angebot an sämtliche Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen 
eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien 
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als 
maßgeblicher Börsenkurs i.S.d. vorstehenden Regelung gilt der Mittelwert der 
Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der 
Frankfurter Wertpapierbörse vor der Veräußerung der Aktien. Das Bezugsrecht 
der Aktionäre ist ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG veräußerten Aktien insgesamt zehn von Hundert des Grundkapitals nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von zehn von 
Hundert des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden 
dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung beschlossenen bzw. an deren Stelle tretende Ermächtigung 
zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf 
diese Begrenzung auf zehn von Hundert des Grundkapitals diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- und/oder 
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Optionsschuldverschreibungen ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgrund einer 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an 
deren Stelle tretende Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 

  
c)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine 

Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse 
oder mittels Angebot an sämtliche Aktionäre vorzunehmen, soweit dies gegen 
Sachleistung Dritter, insbesondere im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen 
oder Beteiligungen an Unternehmen, geschieht oder zur Erfüllung von Rechten 
oder Pflichten von Inhabern bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft 
ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen erfolgt, 
insbesondere aber nicht ausschließlich aufgrund der unter Punkt 8 der 
Tagesordnung der Hauptversammlung vom 31. März 2005 beschlossenen 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen. 
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist jeweils ausgeschlossen. 

 
d)  Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz 
oder teilweise einzuziehen. Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, 
dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen 
durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. 
Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl in der Satzung 
ermächtigt. 

 
e) Die vorstehenden Ermächtigungen zur Veräußerung oder Einziehung eigener 

Aktien können ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals, einzeln oder 
gemeinsam ausgenutzt werden. 

 
 Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG: 
 
 Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die 

Gesellschaft gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 29. September 2007 zu 
ermächtigen, unter Einbeziehung bereits erworbener oder der Gesellschaft 
zuzurechnender Aktien eigene Aktien bis zu zehn von Hundert des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 
Die Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die aufgrund dieser oder 
einer anderen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien teilweise unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern oder zu begeben. 

 
 Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ersetzt bzw. erneuert 

die bisherige Ermächtigung, die von der Hauptversammlung am 31. März 2005 erteilt 
wurde. Die Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, das Instrument 
des Erwerbs eigener Aktien bis zum 29. September 2007 nutzen zu können. Der 
Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 
gerichteten Kaufangebots erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise 
die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von 
der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. 

 
 Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen 

eigenen Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle 
Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der 
Wiederausgabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 
Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Vorstand mit Zustimmung 
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des Aufsichtsrats eine Veräußerung der aufgrund der Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre veräußern kann, wenn die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenkurs der Aktie der Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser 
Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von der in § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 
gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten 
und/oder den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die 
Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu 
können. Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die 
Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie der 
Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt 
höchstens zehn von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar sowohl im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf die Begrenzung von zehn von Hundert des Grundkapitals sind 
Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Ausnutzung 
einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorgeschlagenen Ermächtigung 
beschlossenen bzw. an deren Stelle tretende Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien 
aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf zehn von 
Hundert des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrecht ausgegeben bzw. 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden dieser 
Ermächtigung aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
vorgeschlagenen Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretende Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass 
erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass 
insgesamt für mehr als zehn von Hundert des Grundkapitals das Bezugsrecht der 
Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Diese weitergehende 
Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst 
aufrecht erhalten wollen. 

 
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien als 
Gegenleistung für Sachleistungen Dritter, insbesondere für den Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen an anderen Unternehmen, einzusetzen. Der 
internationale Wettbewerb verlangt zunehmend auch diese Form der 
Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den 
notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Akquisitionsgelegenheiten 
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der 
Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 
werden. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung 
solcher Transaktionen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der 
Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen. Darüber hinaus soll der Vorstand 
berechtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund der vorgeschlagenen 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Erfüllung von Rechten von Inhabern 
bzw. Gläubigern von durch die Gesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. Sofern die Gesellschaft von dieser 
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Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt 
werden. Die Interessen der Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit 
daher nicht berührt. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer 
Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die 
Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 
 
 

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und 
Satzungsänderungen 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Unter Aufhebung der bestehenden satzungsmäßigen Ermächtigung des Vorstands zu 
Kapitalerhöhungen gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Eintragung der hiermit beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister wird 
ein genehmigtes Kapital durch Neufassung von § 4 Abs. 2 der Satzung wie folgt neu 
geschaffen: 

„2. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis 
zum 29. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren 
Teilbeträgen um bis zu € 47.557.527,04 zu erhöhen. Den Aktionären ist ein 
Bezugsrecht einzuräumen. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen, 

a)  soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 
auszunehmen, 

b)  bis zu einem rechnerischen Nennbetrag in Höhe von insgesamt 
€ 47.557.527,04, wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlage ausgegeben 
werden, 

c)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag in Höhe von 
insgesamt € 9.511.503,36 oder, sollte dieser Betrag niedriger sein, von 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübung der 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals (jeweils unter Anrechnung der 
etwaigen Ausnutzung anderweitiger Ermächtigungen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß oder in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG), wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs 
der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 
unterschreitet, 

d)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der 
Gesellschaft ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechte auf Aktien ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde." 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung 
gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung am 30. März 2006 
vorgeschlagen, die bestehende satzungsmäßige Ermächtigung des Vorstands zu 
Kapitalerhöhungen (genehmigtes Kapital), die bis zum 30. März 2010 erteilt und 
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bislang in Höhe von € 8.552.752,64 ausgenutzt worden ist, aufzuheben und ein neues, 
aufgestocktes genehmigtes Kapital für die Dauer von fünf Jahren bis zum 29. März 
2011 zu schaffen. 

Die Verwaltung wird dadurch in die Lage versetzt, zum Zweck der Beschaffung 
weiterer finanzieller Mittel, zur Akquisition von Unternehmen und Beteiligungen oder 
sonst aus Gründen des Gesellschaftsinteresses Aktien auszugeben, ohne dass jeweils 
die Hauptversammlung befasst werden muss. Damit die Verwaltung diese Möglichkeit 
dem Interesse der Gesellschaft entsprechend optimal und flexibel nutzen kann, soll der 
Beschluss für verschiedene in dem Beschlussvorschlag benannte Zwecke eine 
Ermächtigung vorsehen, das Bezugsrecht auszuschließen: 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Buchstabe a) der Ermächtigung 
(Ausschluss von Spitzen) dient dem Zweck, ein glattes und handhabbares 
Bezugsverhältnis bei Kapitalerhöhungen zu ermöglichen, wodurch die Abwicklung der 
Kapitalmaßnahmen erleichtert wird. Die Spitzenbeträge werden jeweils bestmöglich, 
mindestens aber zum Bezugskurs verwertet. 

Die in Buchstabe b) des vorgeschlagenen Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 7 
vorgesehene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft 
insbesondere den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen gegen Gewährung von 
Aktien ermöglichen. Dies ist eine immer üblicher werdende Form der Akquisition. Die 
Praxis zeigt, dass in vielen Fällen die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als 
Gegenleistung insbesondere für die Veräußerung ihrer Anteile oder eines 
Unternehmens die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. 
Um auch solche Akquisitionsobjekte erwerben zu können, muss die Gesellschaft die 
Möglichkeit haben, ihr Grundkapital unter Umständen sehr kurzfristig gegen 
Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Außerdem 
wird es der Gesellschaft ermöglicht, Unternehmen, Beteiligungen sowie sonstige 
Vermögensgegenstände, wie z. B. auch Forderungen gegen die Gesellschaft, zu 
erwerben, ohne dabei über Gebühr die eigene Liquidität in Anspruch nehmen zu 
müssen. Dabei könnte die Gesellschaft im Einzelfall z. B. für größere Übernahmen 
(insbesondere ihrerseits bereits börsennotierter Unternehmen) oder insgesamt ein sehr 
erhebliches Volumen an jungen Aktien benötigen, womit sich der beträchtliche Umfang 
des mit der Ermächtigung ermöglichten Bezugsrechtsausschlusses rechtfertigt. Der 
Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zu 
einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss bei sich konkretisierenden 
Erwerbsmöglichkeiten Gebrauch machen soll. Er wird das Bezugsrecht nur dann 
ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien an der Gesellschaft im 
Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen unter Buchstabe c) der 
Ermächtigung soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige 
Börsensituationen auszunutzen. Bezugsrechtsemissionen nehmen wegen der jeweils 
zu treffenden organisatorischen Maßnahmen und zu wahrenden Bezugsfrist sehr viel 
mehr Zeit in Anspruch als Platzierungen unter Bezugsrechtsausschluss. Auch können 
durch solche Platzierungen die bei Bezugsrechtsemissionen üblichen Abschläge 
vermieden werden. Die Eigenmittel der Gesellschaft können daher bei Ausschluss des 
Bezugsrechts in einem größeren Maße gestärkt werden, als dies bei einer 
Bezugsrechtsemission der Fall wäre. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erklärt den 
Bezugsrechtsausschluss unter den Voraussetzungen von Abschnitt c) des 
vorgeschlagenen Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 7 gerade auch aufgrund dieser 
Erwägungen für zulässig. Der Umfang einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ist allerdings auf zehn von Hundert des bei der erstmaligen Ausnutzung 
im Handelsregister eingetragenen Grundkapitals beschränkt. Durch diese 
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Beschränkung ist eine Verwässerung der alten Aktien und ein Einflussverlust für die 
Aktionäre praktisch nicht zu befürchten. 

Der Bezugsrechtsausschluss nach Buchstabe d) der zu beschließenden Ermächtigung 
(Bezugsrechtsausschluss zugunsten von Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder 
Wandlungsrechten) soll es ermöglichen, den Inhabern bzw. Gläubigern von derartigen 
Rechten einen angemessenen Verwässerungsschutz im Fall von Kapitalerhöhungen 
zu gewähren. Die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten 
können durch Ermäßigung des jeweiligen Options- oder Wandlungspreises, der baren 
Zuzahlung oder durch Gewährung eines Bezugsrechts auf neue Aktien vor 
Verwässerung ihrer Umtausch- oder Optionsrechte geschützt werden. Welche der 
Möglichkeiten im Einzelfall sachgerecht ist, wird die Verwaltung zeitnah zur 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals entscheiden. Um nicht von vornherein auf die 
Alternativen der Verminderung des Options- oder Wandlungspreises oder der baren 
Zuzahlung beschränkt zu sein, wird üblicherweise eine Ermächtigung vorgesehen, das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien insoweit auszuschließen, wie es 
erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten in 
dem Umfang ein Bezugsrecht einzuräumen, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihren 
Bezugsrechten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung 
Gebrauch gemacht hätten. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in allen vier Fällen in den umschriebenen Grenzen 
erforderlich und im Interesse der Gesellschaft geboten. 

Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts nur dann erteilen, wenn die 
beschriebenen sowie sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
 

8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderungen zur Anpassung 
an das in seinen wesentlichen Teilen am 01.11.2005 in Kraft getretene Gesetz zur 
Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) vom 22. 
September 2005 (BGBl I S. 2801) zu beschließen: 
 

a) § 13 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
"Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige 
Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger, die mindestens 30 Tage 
vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre gemäß § 14 Abs. 1 der 
Satzung anzumelden haben, zu veröffentlichen ist. Die Einberufungsfrist 
berechnet sich nach der gesetzlichen Regelung." 
 

b) § 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
"1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der 
Nachweis müssen der Gesellschaft bei dieser oder einer für die 
Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tag vor der 
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Versammlung zugehen. Für die Fristberechnung gilt die gesetzliche 
Regelung. In der Einberufung kann eine kürzere Frist zwischen dem 
Tag der Hauptversammlung und dem letzten Anmeldetag vorgesehen 
werden. 

 
2. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in Textform (§ 126b BGB) 
erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das  
depotführende Institut nachzuweisen. Der Nachweis muss in 
deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und muss sich auf 
den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung 
beziehen. 

 
3.  Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
 
4. Jeder Aktionär kann Stimmrechtsvollmacht schriftlich oder in einer 

anderen von der Gesellschaft bestimmten Weise erteilen, die von der 
Gesellschaft jeweils zusammen mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekannt gemacht wird." 

 
c) § 15 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der 
Gegenstände der Tagesordnung, die Reihenfolge der Abstimmung über die 
Anträge sowie die Art der Abstimmung.“ 

 
d) In § 15 der Satzung wird ein neuer Abs. 3 wie folgt eingefügt: 
 

„Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 
angemessen zu beschränken.“ 
 

 
Vorlagen an die Aktionäre 
 
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen 
der Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft in 20539 Hamburg, Hovestraße 50, folgende 
Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus: 

 
• der festgestellte Jahresabschluss und der vom Aufsichtsrat gebilligte 

Konzernabschluss zum 30. September 2005, die Lageberichte für die Norddeutsche 
Affinerie Aktiengesellschaft und den Konzern nebst Bericht des Aufsichtsrats; 

 
• der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des 

Bilanzgewinns; 
 

• die Berichte des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, 
§ 186 Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S. 2 AktG und zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 
203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG. 

 
Vorgenannte Unterlagen können ferner im Internet unter www.na-ag.com eingesehen 
werden. Auf Wunsch wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos 
eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der 
Hauptversammlung ausliegen. 
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Teilnahme 
 
Aufgrund des "Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des 
Anfechtungsrechts (UMAG)" haben sich ab dem 1. November 2005 die gesetzlichen 
Bestimmungen für die Anmeldung zur Hauptversammlung und zum Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung geändert. Bis zur Anpassung der 
Satzung der Gesellschaft an das UMAG gelten neben den neuen Gesetzesbestimmungen 
die bisherigen Satzungsregelungen nach näherer Maßgabe des UMAG fort. Daher bestehen 
für die Hauptversammlung am 30. März 2006 nebeneinander zwei unterschiedliche 
Möglichkeiten, wie Aktionäre die Berechtigung zur Teilnahme und Ausübung des 
Stimmrechts erhalten können. Für die Teilnahmeberechtigung ist es ausreichend, die 
Voraussetzungen von nur einer der beiden nachfolgenden Alternativen zu erfüllen: 
 

Teilnahmeberechtigung durch Nachweis des Anteilsbesitzes: 
 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, für die 
bei der Gesellschaft ein besonderer, durch das depotführende Institut in Textform (§ 
126b Bürgerliches Gesetzbuch) ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes eingereicht 
wird. Der Nachweis muss der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten 
Stellen unter der angegebenen Adresse spätestens bis zum Donnerstag, dem 23. 
März 2006, 24:00 Uhr (Zugang) zugehen: 
 

postalisch: Norddeutsche Affinerie AG 
c/o Deutsche Bank AG 
– General Meetings - 
60272 Frankfurt am Main 
 
Norddeutsche Affinerie AG 
c/o Dresdner Bank AG 
OSS SO Hauptversammlungen 
Jürgen-Ponto-Platz 1 
60301 Frankfurt am Main 
 

 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der 
Hauptversammlang, demnach auf Donnerstag, den 9. März 2006, 0:00 Uhr, zu 
beziehen. 
 
 
Teilnahmeberechtigung durch Hinterlegung: 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind auch diejenigen Aktionäre berechtigt, 
deren Aktien vor der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
bei der Gesellschaft, einem der nachstehend als Hinterlegungsstellen genannten 
Kreditinstitute, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt 
bzw. gesperrt gehalten werden. Hinterlegungsstellen sind: 
 

• Deutsche Bank AG, Frankfurt a. M. 
• Dresdner Bank AG, Frankfurt a. M. 

 
Hinsichtlich der Hinterlegung sieht das UMAG eine gesetzliche Übergangsregelung 
vor, wonach die Hinterlegung nur bis zum Beginn des einundzwanzigsten Tages vor 
dem Tag der Hauptversammlung möglich ist. Die Hinterlegung muss demnach bis 
zum Mittwoch, dem 8. März 2006, 24:00 Uhr, erfolgen.  
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Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit 
Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem anderen Kreditinstitut bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. 

 
Weitere Hinweise: 
 
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 
Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 
Aktionären, ausüben lassen.  
 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären, die nicht persönlich an der 
Hauptversammlung oder der Abstimmung teilnehmen, an, sich nach Maßgabe ihrer 
Weisungen durch einen von unserer Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei der 
Abstimmung vertreten zu lassen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft, die 
aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten 
Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmen. Die Abstimmung durch 
einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist nur möglich, soweit diesem 
eine Vollmacht schriftlich oder per Telefax mit pauschaler Weisung oder Weisungen zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurde. Ohne eine Weisung ist die Vollmacht 
ungültig. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine Weisung erteilt wird, muss sich 
der Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Für die 
Bevollmächtigung eines von unserer Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters kann 
das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und 
Weisungsformular verwendet werden. Um eine rechtzeitige Zusendung der Eintrittskarte zu 
ermöglichen, sollten die Aktionäre möglichst frühzeitig eine Bestellung bei Ihrer Depotbank 
aufgeben. Schriftliche oder per Telefax erteilte Vollmachten und Weisungen für gemäß 
obigen Voraussetzungen rechtzeitig hinterlegte Aktien müssen bis zum Mittwoch, dem 29. 
März 2006, 16.00 Uhr, bei der unten genannten Adresse bzw. unter der dort genannten 
Telefax-Nummer der Gesellschaft eingehen, um auf der Hauptversammlung berücksichtigt 
werden zu können, soweit die Vollmachten nicht der Gesellschaft in der Hauptversammlung 
vor der Abstimmung vorgelegt werden.  
 
 
Eventuelle Gegenanträge zur Tagesordnung sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail 
innerhalb der gesetzlichen Fristen zu übersenden an die Norddeutsche Affinerie AG, 
Rechtsabteilung, Hovestraße 50, 20539 Hamburg, Telefax: 040/78 83-39 90, E-Mail: 
hauptversammlung@na-ag.com. Rechtzeitig gestellte Anträge werden den anderen 
Aktionären im Internet unter www.na-ag.com unverzüglich zugänglich gemacht. 
 
 
Hamburg, im Februar 2006 
 
Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
  


